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Initiativantrag 

der unterzeichneten freiheitlichen Abgeordneten 

betreffend 

die Erhöhung der Mindestabstandsbestimmungen und die Verankerung einer 

Mindestleistungsdichte im Rahmen der Oö. ElWOG-Novelle 2012 

 

Gemäß § 25 Abs. 6 der Landtagsgeschäftsordnung wird dieser Antrag als dringlich 

bezeichnet. 

 

 

Der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

Resolution 

 

Die Oö. Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen der Oö. ElWOG-Novelle 2012 

dafür zu sorgen, dass in der Vorlage des Gesetzesentwurfs der Mindestabstand von 

Windkraftanlagen zu bewohnten Objekten wesentlich erhöht und eine 

Mindestleistungsdichte gesetzlich verankert werden. 

 

Begründung 

 

Im aktuellen Begutachtungsentwurf betreffend das Landesgesetz, mit dem das Oö. 

Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz 2006 geändert wird (Oö. ElWOG-

Novelle 2012), ist eine Beibehaltung und weitere Differenzierung der derzeit geltenden 

Mindestabstandsbestimmung für Windkraftanlagen zu bewohnten Objekten vorgesehen. 

Als größter Mindestabstand für Windkraftanlagen über 1 MW installierte Engpassleistung 

und Windparks sind dabei 800 Meter vorgesehen. 

 

Diese Regelung ist insofern veraltet und zu gering, als die Dimension moderner 

Windkraftanlagen immer größer wird und die negativen Auswirkungen auf die Umgebung 

wie etwa Lärm oder Schattenwurf eine Anpassung der Abstandsbestimmungen 

bedingen. Im Sinne eines ausgewogenen Anrainerschutzes müssen daher die gesetzlich 

vorgesehenen Mindestabstände von Windkraftanlagen zu bewohnten Objekten 

wesentlich erhöht werden. 

 



Als Richtwert für eine Neuregelung in Oberösterreich soll die niederösterreichische 

Rechtslage dienen, die einen Mindestabstand von 1200 Metern normiert. 

 

Außerdem bedarf es einer gesetzlichen Mindestleistungsdichte, um die Errichtung 

ineffizienter Windkraftanlagen im Vorhinein zu verhindern. Auch hier sollte eine 

Orientierung an der niederösterreichischen Regelung, die eine mittlere Leistungsdichte 

des Windes von mindestens 220 Watt/m2 in 130 m Höhe über dem Grund vorsieht, 

erfolgen. 

 

Linz, am 7. November 2011 
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Steinkellner, Klinger, Schießl, Povysil, Wall, Lackner, Nerat, Cramer 
 
 


